
tigen StGB eine Bestimmung vorzusehen, wonach eine 
nach verantwortungsbewußter Prüfung der Sachlage 
vorgenommene Pflichtverletzung dann gerechtfertigt ist, 
wenn die Erfüllung anderer Pflichten den Eintritt eines 
größeren, anders nicht abwendbaren Schadens für die 
Gesellschaft oder andere Personen verhindert.7 Jedoch

1  Zur Problematik der Pflichtenkollision vgl. Lekschas/Loose/ 
Renneberg, a. a. O., S. 100 ff.
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Strafrecht
§ 1 StEG; §§ 169, 217 StPO.
1. Die bedingte Verurteilung ist bei einschlägig Vor
bestraften nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Zeugt 
jedoch die erneute Straftat davon, daß der Täter jed
wede ernsthaften Bemühungen zur Selbsterziehung 
vermissen ließ (z. B. durch Mißbrauch des Vertrauens 
der Arbeitskollegen und Ausnutzung ungenügender 
Kontrollen), so wird im allgemeinen eine Freiheits
strafe angebracht sein.
2. Gegenstand der Anklage ist das im Anklagetenor 
bestimmte tatsächliche Verhalten des Täters, das u. a. 
auch durch die Bezifferung einer verursachten Scha
denssumme gekennzeichnet werden kann. In der Be
weisaufnahme festgestellte Einzelhandlungen, die 
außerhalb dieser Begrenzung liegen, können — auch 
wenn sie mit den im Anklagetenor bezeichneten Hand
lungen in Fortsetzungszusammenhang stehen — nur 
nach Erweiterung der Anklage gemäß § 217 StPO durch 
Gerichtsbeschluß in das Verfahren einbezogen werden.
OG, Urt. vom 13. August 1965 — 3 Zst 10/65.

Die 38jährige Angeklagte wurde am 12. Januar 1961 
wegen Unterschlagung und wegen versuchten Verstoßes 
gegen das Paßgesetz zu einer Freiheitsstrafe verur
teilt. Am 28. Oktober 1961 wurde ihr die Reststrafe 
unter Auferlegung einer Bewährungszeit bis zum
31. Oktober 1963 erlassen.
Nach ihrer Haftentlassung wurde die Angeklagte Chef
arzt-Sekretärin. In ihrer fachlichen Arbeit war sie um
sichtig und fleißig. Im Mai 1963 wurde sie zum Ge
werkschaftsvertrauensmann gewählt. Außerdem wurde 
sie im November 1963 als FDGB-Hauptkassierer ein
gesetzt.
Anfang 1964 begann die Angeklagte, aus der von ihr 
verwalteten Gewerkschaftskasse monatlich Beträge bis 
zu 100 MDN für sich zu entnehmen. Nach dem Gehalts
tag zahlte sie jeweils Teilbeträge zurück. Als im Juni 
1964 eine Revision angekündigt wurde, legte sie vorher 
den zu dieser Zeit noch bestehenden Fehlbetrag von 
300 MDN in die Kasse zurück. Nach der ohne Bean
standungen abgeschlossenen Revision setzte die Ange
klagte bis zur Aufdeckung ihrer Handlungen im Fe
bruar 1965 ihre unbefugten Geldentnahmen fort, wobei 
sie regelmäßig monatlich Geldbeträge von 250 MDN 
und mehr an sich brachte. Insgesamt eignete sie sich 
in der Zeit von Januar 1964 bis Februar 1965 3250 MDN 
an.
Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Stadt
bezirksgericht die Angeklagte wegen fortgesetzter Un
terschlagung zum Nachteil gesellschaftlichen Eigentums 
(§ 29 StEG) zu einem Jahr und drei Monaten Gefäng
nis bedingt mit dreijähriger Bewährungszeit.
Der Präsident des Obersten Gerichts hat die Kassation 
dieses Urteils zuungunsten der Angeklagten beantragt. 
Der Antrag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß das Stadtbezirks
gericht seinem Urteil fehlerhaft Handlungen zugrunde

könnte u. E. die Anwendung einer solchen allgemeinen, 
nicht nur für Ärzte gedachten Bestimmung im Bereich 
der ärztlichen Schweigepflicht dazu führen, Verletzun
gen dieser Verpflichtung in größerem Ausmaß als ge
rechtfertigt anzusehen. Gerade die von uns behandelte 
Problematik zeigt aber, daß — abgesehen von den Not
standsfällen — keine gesellschaftliche Notwendigkeit 
dafür besteht, das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt 
und Patient zu beeinträchtigen.

gelegt hat, die nicht Gegenstand der Anklage sind, und 
damit die §§ 217, 220 Abs. 1 StPO verletzt hat.
Gegenstand der Anklage ist das im Anklagetenor be
stimmte tatsächliche Verhalten des Täters, das u. a. 
auch durch die Bezifferung einer verursachten Scha
denssumme gekennzeichnet wird. Ausweislich des 
Anklagetenors ist der Angeklagten zur Last gelegt wor
den, sich fortgesetzt handelnd einen Betrag von insge
samt 2052,55 MDN angeeignet zu haben. Das Stadt
bezirksgericht hingegen hat in der Beweisaufnahme 
festgestellt, daß die Angeklagte insgesamt 3250 MDN 
unterschlagen hat, und diese Feststellungen zur Grund
lage seiner Entscheidung gemacht, ohne daß hinsichtlich 
der Einzelhandlungen, die den in der Anklage nicht 
erwähnten Schaden herbeiführten, gemäß § 217 StPO 
Nachtragsanklager erhoben und diese Handlungen durch 
Gerichtsbeschluß in das Verfahren einbezogen wurden. 
Nachtragsänklage und Einbeziehungsbeschluß wurden 
keineswegs dadurch überflüssig, daß — wie das Stadt
bezirksgericht richtig annimmt — das im Ergebnis der 
Beweisaufnahme festgestellte Verhalten der Angeklag
ten als ein fortgesetztes Vergehen nach § 29 StEG an
zusehen ist.
Vor allem aber hat das Stadtbezirksgericht, auch unter 
Berücksichtigung des Umstandes, daß ein geringerer als 
der bisher angenommene Schaden Verfahrensgegen
stand ist, § 1 StEG durch unrichtige Anwendung ver
letzt.
Es ist zwar nach wie vor davon auszugehen, daß bei 
Straftaten, die nicht eine Strafe von über zwei Jahren 
erfordern, überwiegend Strafen ohne Freiheitsentzie
hung anzuwenden sind. In jedem Fall jedoch ist zu be
achten, daß es auch innerhalb dieses Strafrahmens 
strafbare Handlungen gibt, bei denen insbesondere auf 
Grund der Art und- Weise ihrer Begehung und ihrer 
politisch-moralischen Verwerflichkeit die Anwendung 
des § 1 StEG ausgeschlossen ist.
Um einen solchen Fall handelt es sich bei der Straftat 
der Angeklagten. Das hat das Stadtbezirksgericht nicht 
erkannt, da es versäumte, alle objektiven und subjek
tiven Tatumstände und die Persönlichkeit der Ange
klagten als Einheit zu würdigen. Es hat fehlerhaft das 
Verhalten der Angeklagten vor und nach der Tat, ins
besondere ihre gute fachliche Arbeit und die Wieder
gutmachung des Schadens, als maßgebend für die be
dingte Verurteilung angesehen.
Auszugehen war hier jedoch davon, daß die Angeklagte 
bereits einschlägig vorbestraft ist. In solchen Fällen ist 
zwar eine bedingte Verurteilung nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen. Zeugt jedoch die erneute Straftat da
von, daß der Täter jedwede ernsthaften Bemühungen 
zur Selbsterziehung vermissen ließ, so wird im allge
meinen eine Freiheitsstrafe angebracht sein.
Das Stadtbezirksgericht hat festgestellt, daß die Ange
klagte aus ihrer Vorstrafe nicht die entsprechenden 
Lehren gezogen hat, das in sie gesetzte Vertrauen 
gröblich mißbrauchte und ihre strafbaren Handlungen 
nicht aus einer finanziellen Notlage beging. Wenn es
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